
Pressemitteilung des Anwaltsteams Pressfreiheit
Ein Einzelanwalt aus dem Anwaltsteam Pressefreiheit hat am 25. Juli 2024 beimBundesverwaltungsgericht in Leipzig sowohl Klage als auch Antrag aufeinstweiligen Rechtsschutz gegen das Verbot der COMPACT-Magazin GmbH undder CONSPECT FILM GmbH durch das Bundesinnenministerium eingereicht.
Das Bundesverwaltungsgericht hat für die Klage das Aktenzeichen 6 A 4.24 undfür das Eilrechtsschutzverfahren das Aktenzeichen 6 VR 1.24 vergeben. Zugleichwurde das Bundesinnenministerium aufgefordert die Verfahrensakten zuübersenden und sich zu dem eingereichten Schriftsatz zu äußern.
Seitens des Anwaltsteams, des verfahrensführenden Einzelanwalts und derCOMPACT-Magazin GmbH beziehungsweise der CONSPECT FILM GmbH wird eszum aktuellen Verfahrensstand bis zur erwarteten Stellungnahme desBundesinnenministeriums keine weiteren öffentlichen Äußerungen geben.
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